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Immer mehr Paare leben ohne Trauschein in einer gemeinsamen Immobilie. Solange
man glicklich unter einem Dach wohnt, gibt es keine Probleme. Doch was passiert im
Falle eines plotzlichen Todes eines Lebenspartners?

Im schlimmsten Fall erbt der Staat

Stirbt ein Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, so gehért der Uberlebende nicht zu
den gesetzlichen Erben. Gibt es kein Testament, erben zuerst die leiblichen Kinder des Ver-
storbenen. Eventuell gibt es sogar noch einen Ehepartner, von dem man schon lange getrennt
lebt. Ist die Scheidung noch nicht eingereicht und dem anderen Ehegatten zugestellt, ist der
Ehepartner gesetzlicher Erbe und hat im Falle einer testamentarischen Enterbung Anspruch auf
einen Pflichtteil. War der Verstorbene kinderlos, erben seine Eltern, ersatzweise die Geschwister
oder GroReltern oder sogar noch fernere Verwandte. Im schlimmsten Fall fallen das Vermdgen
und somit auch ein Teil der Immobilie an den Staat.

Wer steht im Grundbuch?

Haben beide Lebenspartner eine Immobilie gemeinsam finanziert und ist nur eine Person als
Eigentimer eingetragen, so sollte mit dem Notar fur den Todesfall erértert werden, wie der nicht
eingetragene Partner vor einer Benachteiligung geschlitzt werden kann. Anderenfalls drohen
lange und kostspielige Gerichtsverfahren.

Wohnrechte eintragen lassen

Um Streitigkeiten zwischen den Kindern und dem Uberlebenden Lebenspartner nach dem Tod zu
vermeiden, sollten Betroffene vorsorgen. Paare, die in einer ,wilden Ehe” leben, kdnnen mit
einem gemeinsamen Testament oder Erbvertrag, durch Vermachtnisse oder eine
verméchtnisweise Ubertragung von Wohnungseigentum ihren Nachlass regeln. Auch durch
Eintragung von lebenslangen Wohnrechten Uber den Tod des jeweiligen (Mit-) Eigentimers
hinaus lasst sich Sicherheit fir den Lebenspartner schaffen.

Lieber doch heiraten?

Insbesondere unter versorgungsrechtlichen und erbschaftssteuerrechtlichen Gesichtspunkten
sollten Lebenspartner vorurteilsfrei dariber nachdenken, rechtzeitig den Bund furs Leben zu
schlieBen. Steuerliche Freibetrage und eine Witwenrente sollte man nicht einfach verschleudern.
Einen Aufstand der pflichtteilsberechtigten Erben kann man oft durch einen vorherigen
gegenseitigen Erb- und Pflichtteilsverzicht verhindern. Dieser hindert nicht anderweitige
testamentarische Verfligungen.

Wer erfahren mdchte, wie man den Lebenspartner im Todesfall absichern kann, sollte sich bei
einem Notar beraten lassen. Diesen finden Betroffene im Internet unter www.notar.de.

AzetPR
International Public Relations GmbH
Consulting / Editorial Services

Andrea Zaszczynski
WrangelstraBe 111
20253 Hamburg

Telefon: 040/41 32 70-30

Seite 1 von 2


http://49w7.mj.am/link/49w7/xwtmqnj0w3gi/1/Ct-c2ZJ6hpGVHUzbh4qHyQ/aHR0cDovL3d3dy5ub3Rhci5kZQ
https://www.assekuranz-info-portal.de/

www.assekuranz-info-portal.de
18.02.2016

Fax: 040/41 3270-70
www.azetpr.com

Seite 2 von 2


http://49w7.mj.am/lnk/AEMAEECjrGIAAAAAAAAAAGNqgosAAP-NbmIAAAAAAASEvgBXhNYJ1Fa-Xan5TJS1DIwkP-5RKgAEU8I/5/czOfrPWGbbjqZjmLfSW-mw/aHR0cDovL3d3dy5hemV0cHIuY29t
https://www.assekuranz-info-portal.de/

	Vorsorge für Todesfall bei "wilder Ehe" / Rechte nichtehelicher Lebensgemeinschaften / Vorsorge für den Todesfall

